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A. Problem 

§ 78a des Bundesbesoldungsgesetzes in der Überleitungsfassung für Berlin sieht die 

Zahlung einer Zulage für Lehrkräfte an Schulen in schwieriger Lage nur bis zum Ende 

des Schuljahres 2023/2024 vor. 

 

B. Lösung 

Die Zahlung der Zulage für Lehrkräfte an Schulen in schwieriger Lage wird bis zum 

Ende des Schuljahres 2024/2025 verlängert. Es ist weiterhin erforderlich, die Tätigkeit 

der Lehrkräfte, die an Schulen mit schwieriger Schülerschaft arbeiten, anzuerkennen 

und Anreize für diese Tätigkeit zu setzen. 

 

C. Alternativen/Rechtsfolgenabschätzung 

Keine 

 

D. Auswirkungen auf die Gleichstellung der Geschlechter 

Keine 

 

E.  Auswirkungen auf das elektronische Verwaltungshandeln 

Keine 

 

F. Kostenauswirkungen auf Privathaushalte und/oder Wirtschaftsunternehmen 

Keine 

 

G. Gesamtkosten 

Im Doppelhaushaltsplan 2024/25 sind beim Kapitel 1015, Titel 42201 folgende Be-

träge für eine Verlängerung der Zulagenzahlung an Lehrkräfte an Schulen in schwieri-

ger Lage bereits vorsorglich (gesperrt) etatisiert worden: 

2024: 3.243.000 € (Anteil von 5 Monaten, August bis Dezember 2024). 

2025: 7.784.000 €. 

Dieser Berechnung lagen 2.162,06 VZE Lehrkräfte an Brennpunktschulen zu Grunde 

(Daten gemäß Lehrkräftebedarfsfeststellung 2022/2023). 

Die geschätzten Gesamtkosten für eine Zulagenzahlung bis zum Ende des Schuljahres 

2024/2025 betragen: 

In 2024 = 2.162,06 VZÄ x 300 € x 5 Monate = 3.243.000 €  

In 2025 = 2.162,06 VZÄ x 300 € x 7 Monate = 4.540.300 €.  
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H. Auswirkungen auf die Zusammenarbeit mit dem Land Brandenburg  

Keine 

 

I. Zuständigkeit 

Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie 
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Der Senat von Berlin 

BJF – II C 4.1 

9(0)227 – 6099 

 

 

 

 

An das 

Abgeordnetenhaus von Berlin 

über Senatskanzlei - G Sen - 

 

 

 

V o r l a g e

- zur Beschlussfassung –

über Verlängerung der Brennpunktzulage nach § 78a des Bundesbesoldungsgesetzes in 

der Überleitungsfassung für Berlin 

_______________________________________________________________________________________

 

Das Abgeordnetenhaus wolle beschließen: 

 

Z w e i t e s  G e s e t z  

zur Änderung des Bundesbesoldungsgesetzes in der Überleitungsfassung für Berlin 

Vom       
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Artikel 1 

 

§ 78a des Bundesbesoldungsgesetzes in der Überleitungsfassung für Berlin nach Artikel III 

§ 1 Nummer 3 des Gesetzes vom 21. Juni 2011 (GVBl. S. 266), das zuletzt durch Artikel 1 

des Gesetzes vom 20. Dezember 2023 (GVBl. S. 479) geändert worden ist, wird wie folgt 

geändert: 

 

1. In Satz 1 werden die Wörter „in den Schuljahren 2022/2023 und 2023/2024“ durch die 

Wörter „im Schuljahr 2024/2025“ ersetzt.  

 

2. In Satz 2 werden die Wörter „Gesetz vom 5. Juli 2022 (GVBl. S. 452)“ durch die Wörter 

„Artikel 1 des Gesetzes vom 4. Oktober 2023 (GVBl. S. 335)“, die Angabe „2021/2022“ 

durch die Angabe „2023/2024“ und die Wörter „vom Hundert“ durch das Wort „Prozent“ 

ersetzt.  

 

3. In Satz 3 wird die Angabe „2021/2022“ durch die Angabe „2023/2024“ ersetzt. 

 

4. In Satz 4 wird die Angabe „2021/2022“ durch die Angabe „2023/2024“ ersetzt.  

 

5. Die Sätze 6 und 7 werden wie folgt gefasst: 

 

„Als Schülerinnen und Schüler, die im Schuljahr 2023/2024 von der Zahlung eines Eigen-

anteils an den Kosten der Lernmittel befreit waren oder denen im Schuljahr 2023/2024 ein 

Anspruch auf Leistungen für Bildung und Teilhabe zusteht, gelten diejenigen Schülerinnen 

und Schüler, die gemäß der Erhebung zur Klassenstatistik an den allgemeinbildenden Schu-

len zum Stichtag 3. September 2023 und an den beruflichen Schulen zum Stichtag 1. Ok-

tober 2023 von der Zahlung des Eigenanteils befreit waren oder einen Anspruch auf Leis-

tungen für Bildung und Teilhabe hatten. Die Zulage vermindert sich um den Betrag einer 

gleichzeitig gewährten Personalgewinnungs- oder Personalbindungsprämie nach § 72 o-

der eines gleichzeitig gewährten Sonderzuschlages nach § 72 Absatz 15 in Verbindung mit 

der bis zum 26. November 2022 geltenden Fassung des § 72.“ 

 

Artikel 2 

 

Dieses Gesetz tritt am 1. August 2024 in Kraft. 
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A. Begründung: 

 

 a) Allgemeines 

Mit dieser Gesetzesänderung wird die Zulage für Lehrkräfte an Schulen in schwie-

riger Lage für ein weiteres Jahr bis zum Ende des Schuljahres 2024/2025 verlän-

gert. Es ist weiterhin erforderlich, die Tätigkeit der Lehrkräfte, die an Schulen mit 

schwieriger Schülerschaft arbeiten, anzuerkennen und Anreize für diese Tätigkeit 

zu setzen.  

 

An den in § 78a genannten Schulen in schwieriger Lage ist die Heterogenität der 

Schülerschaft besonders hoch, so dass dort das Unterrichten durch besonderen 

Förderbedarf, nötige Binnendifferenzierung und intensivere Kontakte mit Erzie-

hungsberechtigten mit erhöhtem Aufwand verbunden ist.  

 

Diese Zulage soll einen Beitrag dazu leisten, dass Lehrkräfte (insbesondere Lehr-

kräfte mit Lehramtsbefähigung) für eine Tätigkeit an diesen Schulen gewonnen und 

gehalten werden.  

 

b) Einzelbegründung: 

 

  Zu Artikel 1: 

 

Auf die Begründung zu a) wird Bezug genommen.  

 

Gegenüber der früheren Fassung wird in § 78a Satz 6 eine Klarstellung hinsichtlich 

des für die Quote gemäß Satz 2 maßgebenden Zeitpunkts einer Befreiung von 

einem Eigenanteil an den Kosten der Lernmittel aufgenommen. Eine solche Befrei-

ung besteht gemäß § 7 Absatz 5 der Lernmittelverordnung auch dann, wenn der 

erforderliche Nachweis innerhalb von vier Wochen nach Beginn des Unterrichts 

nachgereicht wurde. Es wird klargestellt, dass es für die Berücksichtigung im Rah-

men der Quote gemäß § 78a Satz 2 auf das Vorliegen der Berechtigung zum dort 

genannten Stichtag ankommt. Diese Regelung ist erforderlich, damit die Klassen-

statistik für die allgemeinbildenden Schulen zeitnah nach Beginn des Schuljahres 

erstellt werden kann.  
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Bei der Änderung in Satz 7 handelt es sich um eine Anpassung an die geänderte 

Fassung des § 72 des Bundesbesoldungsgesetzes in der Überleitungsfassung für 

Berlin.  

 

Bei den Änderungen im Übrigen handelt es sich um redaktionelle und sprachliche 

Anpassungen.  

 

 

Zu Artikel 2 (Inkrafttreten): 

 

Die Vorschrift regelt das Inkrafttreten des Gesetzes. 

 

c) Beteiligungen: 

 

Gelegenheit zur Stellungnahme hatten der Landesschulbeirat, verschiedene Ge-

werkschaften, Schulleiterverbände und Fachverbände. Nur der Landesschulbeirat 

hat eine Stellungnahme übersandt.  

 

In dieser gibt der Landesschulbeirat zu bedenken, dass anstelle der vorgesehenen 

Zulagenregelung eine flexiblere Regelung, z.B. mit Staffelung des Betrages, die 

Realität der einzelnen Einrichtung besser abbilden könnte. Nur weil eine Schule 

einen bestimmten Prozentsatz nicht erreiche, bedeute dies nicht, dass der Ar-

beitsalltag nicht erschwert sei. Einzelne Belastungssituationen würden von einer 

Entweder-Oder-Prozentlinie nicht abgedeckt werden. Die Verteilung der Lernmit-

telbefreiungsquote könne in den Lerngruppen sehr unterschiedlich aussehen. Die 

Frage, was eine Schule zu einem Standort mit erschwerten Bedingungen macht, 

sollte aus Sicht des Gremiums nicht auf den sozialökonomischen Hintergrund der 

Lernenden beschränkt werden, zumal nicht alle Familien ihre Ansprüche auf Ver-

günstigungen oder Teilhabe geltend machen würden.  

 

Das Ziel der Zulage, mehr Fachkräfte an die Standorte zu akquirieren, werde mit 

einem Prozentsatz nicht erreicht werden. Der Landesschulbeirat erinnere an die 

langjährige Forderung, mehr personelle Unterstützung aus diversen Berufsfeldern 

an die Schulen zu organisieren, damit sich Fachlehrkräfte auf den Fachunterricht 

konzentrieren könnten.  
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Die Frage, ob nicht die Schultypisierung zur Evaluation herangezogen werden 

könne, bleibe unbeantwortet.  

 

 

Der Senat antwortet darauf: 

 

Zu dem Hinweis des Landesschulbeirats, eine flexiblere Regelung könnte die Re-

alität besser abbilden, wird mitgeteilt: Es trifft zu, dass auch an Schulen, die die 

vorgegebene Quote knapp nicht erreichen, die Bedingungen schwierig sein kön-

nen. Wenn jedoch unterschiedliche Zulagenbeträge für verschiedene Quoten fest-

gelegt werden, würde angesichts der bereits im Haushaltsplan für die Zulage fest-

gelegten limitierten Haushaltsmittel der Zulagenbetrag bei einer geringeren 

Quote vergleichsweise niedrig ausfallen. Zulagen in relativ geringer Höhe stellen 

jedoch keinen Anreiz für einen Wechsel an eine Schule in schwieriger Lage dar.  

 

Der Landesschulbeirat weist darauf hin, dass eventuell die Schultypisierung her-

angezogen werden könne. Hierbei handelt es sich um eine Zuordnung von Schulen 

zu Stufen unter Berücksichtigung verschiedener statistischer Erhebungen. Bei der 

aktuellen Verlängerung der Zulagenregelung kann nicht hierauf abgestellt werden, 

da die erforderlichen rechtlichen Prüfungen und Abstimmungen nicht mehr recht-

zeitig abgeschlossen werden können. 

 

B. Rechtsgrundlage:  

 

 Artikel 59 Absatz 2 der Verfassung von Berlin 

 

 

 

 

C. Gesamtkosten: 

 

Im Doppelhaushaltsplan 2024/25 sind beim Kapitel 1015, Titel 42201 folgende Be-

träge für eine Verlängerung der Zulagenzahlung an Lehrkräfte an Schulen in schwieri-

ger Lage bereits vorsorglich (gesperrt) etatisiert worden: 

 

2024: 3.243.000 € (Anteil von 5 Monaten, August bis Dezember 2024). 

2025: 7.784.000 €. 
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Dieser Berechnung lagen 2.162,06 VZE Lehrkräfte an Brennpunktschulen zu Grunde 

(Daten gemäß Lehrkräftebedarfsfeststellung 2022/2023). 

 

Die geschätzten Gesamtkosten für eine Zulagenzahlung bis zum Ende des Schuljahres 

2024/2025 betragen: 

 

In 2024 = 2.162,06 VZÄ x 300 € x 5 Monate = 3.243.000 €  

In 2025 = 2.162,06 VZÄ x 300 € x 7 Monate = 4.540.300 €. 

 

D. Auswirkung auf die Gleichstellung der Geschlechter: 

 Keine 

 

E. Kostenauswirkungen auf Privathaushalte und/oder Wirtschaftsunternehmen: 

 Keine 

 

F. Auswirkungen auf die Zusammenarbeit mit dem Land Brandenburg:  

 Keine 

 

G. Auswirkungen auf das elektronische Verwaltungshandeln: 

 Keine 

 

H. Auswirkungen auf den Haushaltsplan und die Finanzplanung: 

 

 a) Auswirkungen auf Einnahmen und Ausgaben: 

Zu den Ausgaben wird auf die Ausführungen unter C Bezug genommen. 

 

 

 

 b) Personalwirtschaftliche Auswirkungen: 

Keine 
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Berlin, den 30. April 2024 

 

Der Senat von Berlin 

 

Kai Wegner Katharina Günther-Wünsch 

Regierender Bürgermeister Senatorin für Bildung,  

 Jugend und Familie 
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Anlage zur Vorlage an das Abgeordnetenhaus 

I. Gegenüberstellung der Gesetzestexte 

 

 

Geltende Fassung Neue Fassung 

§ 78a 

Zulage für Lehrkräfte an Schulen in schwieri-

ger Lage 

Lehrkräfte erhalten in den Schuljahren 

2022/2023 und 2023/2024 während der 

Zeit, in der sie überwiegend an einer Schule in 

schwieriger Lage eingesetzt sind, eine nicht 

ruhegehaltfähige Zulage in Höhe von 300 

Euro monatlich. Als Schulen in schwieriger 

Lage gelten diejenigen Schulen gemäß § 17 

Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 bis 5 des Schulge-

setzes vom 26. Januar 2004 (GVBl. S. 26), 

das zuletzt durch Gesetz vom 5. Juli 2022 

(GVBl. S. 452) geändert worden ist, an denen 

im Schuljahr 2021/2022 mindestens 80 vom 

Hundert der Schülerinnen und Schüler von der 

Zahlung eines Eigenanteils an den Kosten der 

Lernmittel befreit waren. An Grundschulen und 

anderen Schulen mit Schülerinnen und Schü-

lern der Jahrgangsstufen 1 bis 6 tritt in Bezug 

auf diese Jahrgangsstufen an die Stelle der 

Befreiung von der Zahlung eines Eigenanteils 

an den Kosten der Lernmittel im Schuljahr 

2021/2022 das Bestehen eines Anspruchs auf 

Leistungen für Bildung und Teilhabe in diesem 

Schuljahr. An Schulen mit dem sonderpäda-

gogischen Förderschwerpunkt „Geistige Ent-

wicklung“ ist in Bezug auf die Eingangs-, Un-

ter- und Mittelstufe das Bestehen eines An-

spruchs auf Leistungen für Bildung und Teil-

habe im Schuljahr 2021/2022 maßgebend. 

Die in den Sätzen 3 und 4 genannten Leistun-

gen für Bildung und Teilhabe bezeichnen Leis-

tungen für Bildung und Teilhabe nach den 

§§ 28 und 29 des Zweiten Buches Sozialge-

setzbuch, nach den §§ 34 und 34a des Zwölf-

ten Buches Sozialgesetzbuch oder nach § 6b 

§ 78a 

Zulage für Lehrkräfte an Schulen in 

schwieriger Lage 

Lehrkräfte erhalten im Schuljahr 2024/2025 

während der Zeit, in der sie überwiegend an 

einer Schule in schwieriger Lage eingesetzt 

sind, eine nicht ruhegehaltfähige Zulage in 

Höhe von 300 Euro monatlich. Als Schulen in 

schwieriger Lage gelten diejenigen Schulen 

gemäß § 17 Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 bis 5 

des Schulgesetzes vom 26. Januar 2004 

(GVBl. S. 26), das zuletzt durch Artikel 1 des 

Gesetzes vom 4. Oktober 2023 (GVBl. S. 335) 

geändert worden ist, an denen im Schuljahr 

2023/2024 mindestens 80 Prozent der Schü-

lerinnen und Schüler von der Zahlung eines Ei-

genanteils an den Kosten der Lernmittel be-

freit waren. An Grundschulen und anderen 

Schulen mit Schülerinnen und Schülern der 

Jahrgangsstufen 1 bis 6 tritt in Bezug auf 

diese Jahrgangsstufen an die Stelle der Be-

freiung von der Zahlung eines Eigenanteils an 

den Kosten der Lernmittel im Schuljahr 

2023/2024 das Bestehen eines Anspruchs auf 

Leistungen für Bildung und Teilhabe in diesem 

Schuljahr. An Schulen mit dem sonderpäda-

gogischen Förderschwerpunkt „Geistige Ent-

wicklung“ ist in Bezug auf die Eingangs-, Un-

ter- und Mittelstufe das Bestehen eines An-

spruchs auf Leistungen für Bildung und Teil-

habe im Schuljahr 2023/2024 maßgebend. 

Die in den Sätzen 3 und 4 genannten Leistun-

gen für Bildung und Teilhabe bezeichnen Leis-

tungen für Bildung und Teilhabe nach den 

§§ 28 und 29 des Zweiten Buches Sozialge-

setzbuch, nach den §§ 34 und 34a des Zwölf-

ten Buches Sozialgesetzbuch oder nach § 6b 
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des Bundeskindergeldgesetzes. Als Schülerin-

nen und Schüler, denen im Schuljahr 

2021/2022 ein Anspruch auf Leistungen für 

Bildung und Teilhabe zusteht, gelten diejeni-

gen Schülerinnen und Schüler, die gemäß der 

Erhebung zur Klassenstatistik an den allge-

mein bildenden Schulen zum Stichtag 3. Sep-

tember 2021 und an den beruflichen Schulen 

zum Stichtag 1. Oktober 2021 einen solchen 

Anspruch besaßen. Die Zulage vermindert 

sich um den Betrag eines gleichzeitig gewähr-

ten Sonderzuschlages nach § 72. 

 

des Bundeskindergeldgesetzes. Als Schülerin-

nen und Schüler, die im Schuljahr 2023/2024 

von der Zahlung eines Eigenanteils an den 

Kosten der Lernmittel befreit waren oder de-

nen im Schuljahr 2023/2024 ein Anspruch auf 

Leistungen für Bildung und Teilhabe zusteht, 

gelten diejenigen Schülerinnen und Schüler, 

die gemäß der Erhebung zur Klassenstatistik 

an den allgemeinbildenden Schulen zum 

Stichtag 3. September 2023 und an den be-

ruflichen Schulen zum Stichtag 1. Oktober 

2023 von der Zahlung des Eigenanteils befreit 

waren oder einen Anspruch auf Leistungen für 

Bildung und Teilhabe hatten. Die Zulage ver-

mindert sich um den Betrag einer gleichzeitig 

gewährten Personalgewinnungs- oder Perso-

nalbindungsprämie nach § 72 oder eines 

gleichzeitig gewährten Sonderzuschlages 

nach § 72 Absatz 15 in Verbindung mit der bis 

zum 26. November 2022 geltenden Fassung 

des § 72. 

 

 

 

II. Wortlaut der zitierten Rechtsvorschriften 

 

Schulgesetz für das Land Berlin vom 26. Januar 2004 (GVBl. S. 26), das zuletzt durch Ar-

tikel 1 des Gesetzes vom 4. Oktober 2023 (GVBl. S. 335) geändert worden ist 

 

§ 17 

Jahrgangsstufen, Schulstufen und Schularten 

(1) Die Schule gliedert sich nach Jahrgangsstufen, Schulstufen und Schularten. Die Jahr-

gangsstufen 1 bis 6 bilden die Primarstufe, die Jahrgangsstufen 7 bis 10 die Sekundarstufe 

I; die gymnasiale Oberstufe und die beruflichen Schulen bilden die Sekundarstufe II. 

(2) Schularten sind: 

1. die Grundschule, 

2. als weiterführende allgemein bildende Schulen 

a) die Integrierte Sekundarschule und 

b) das Gymnasium, 

3. als berufliche Schulen 

a) die Berufsschule, 

b) die Berufsfachschule, 

c) die Fachoberschule, 
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d) die Berufsoberschule, 

e) das berufliche Gymnasium und 

f) die Fachschule, 

4. die Schulen mit sonderpädagogischem Förderschwerpunkt, 

5. die Gemeinschaftsschule als schulstufenübergreifende allgemeinbildende Schule und 

6. die Einrichtungen des Zweiten Bildungswegs zum nachträglichen Erwerb allgemein bil-

dender und beruflicher Abschlüsse. 

Grundschulen, Integrierte Sekundarschulen und Schulen mit sonderpädagogischem För-

derschwerpunkt können jeweils organisatorisch und pädagogisch verbunden werden. Ein 

Verbund berührt nicht die Eigenständigkeit der beteiligten Schulen. Sie können auch zu 

einer Schule zusammengelegt werden; bei der Zusammenlegung verliert die einzelne 

Schule ihre Eigenständigkeit. 

(3) Abweichend von Absatz 1 Satz 2 können die Integrierte Sekundarschule und das Gym-

nasium mit Zustimmung der Schulaufsichtsbehörde einen altsprachlichen Bildungsgang ab 

der Jahrgangsstufe 5 führen. 

(4) Die Mindestanzahl der Klassen oder Lerngruppen eines Eingangsjahrgangs (Züge) soll 

an Grundschulen die Zweizügigkeit, an Gymnasien und Gemeinschaftsschulen die Dreizü-

gigkeit und an Integrierten Sekundarschulen die Vierzügigkeit nicht unterschreiten. Über 

Ausnahmen entscheidet die Schulaufsichtsbehörde. 

 

 

Das Zweite Buch Sozialgesetzbuch – Bürgergeld, Grundsicherung für Arbeitsuchende – in 

der Fassung der Bekanntmachung vom 13. Mai 2011 (BGBl. I S. 850, 2094), das zuletzt 

durch Artikel 5 des Gesetzes vom 27. März 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 107) geändert worden 

ist 

 

§ 28 Bedarfe für Bildung und Teilhabe 

(1) Bedarfe für Bildung und Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gemein-

schaft werden bei Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen neben dem Regelbedarf 

nach Maßgabe der Absätze 2 bis 7 gesondert berücksichtigt. Bedarfe für Bildung werden 

nur bei Personen berücksichtigt, die das 25. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, eine 

allgemein- oder berufsbildende Schule besuchen und keine Ausbildungsvergütung erhal-

ten (Schülerinnen und Schüler). 

(2) Bei Schülerinnen und Schülern werden die tatsächlichen Aufwendungen anerkannt für  

1. Schulausflüge und 

2. mehrtägige Klassenfahrten im Rahmen der schulrechtlichen Bestimmungen. 

Für Kinder, die eine Tageseinrichtung besuchen oder für die Kindertagespflege geleistet 

wird, gilt Satz 1 entsprechend. 

(3) Für die Ausstattung von Schülerinnen und Schülern mit persönlichem Schulbedarf ist § 

34 Absatz 3 und 3a des Zwölften Buches mit der Maßgabe entsprechend anzuwenden, 

dass der nach § 34 Absatz 3 Satz 1 und Absatz 3a des Zwölften Buches anzuerkennende 
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Bedarf für das erste Schulhalbjahr regelmäßig zum 1. August und für das zweite Schulhalb-

jahr regelmäßig zum 1. Februar zu berücksichtigen ist. 

(4) Bei Schülerinnen und Schülern, die für den Besuch der nächstgelegenen Schule des 

gewählten Bildungsgangs auf Schülerbeförderung angewiesen sind, werden die dafür er-

forderlichen tatsächlichen Aufwendungen berücksichtigt, soweit sie nicht von Dritten über-

nommen werden. Als nächstgelegene Schule des gewählten Bildungsgangs gilt auch eine 

Schule, die aufgrund ihres Profils gewählt wurde, soweit aus diesem Profil eine besondere 

inhaltliche oder organisatorische Ausgestaltung des Unterrichts folgt; dies sind insbeson-

dere Schulen mit naturwissenschaftlichem, musischem, sportlichem oder sprachlichem Pro-

fil sowie bilinguale Schulen, und Schulen mit ganztägiger Ausrichtung. 

(5) Bei Schülerinnen und Schülern wird eine schulische Angebote ergänzende angemes-

sene Lernförderung berücksichtigt, soweit diese geeignet und zusätzlich erforderlich ist, um 

die nach den schulrechtlichen Bestimmungen festgelegten wesentlichen Lernziele zu errei-

chen. Auf eine bestehende Versetzungsgefährdung kommt es dabei nicht an. 

(6) Bei Teilnahme an einer gemeinschaftlichen Mittagsverpflegung werden die entstehen-

den Aufwendungen berücksichtigt für  

1. Schülerinnen und Schüler und 

2. Kinder, die eine Tageseinrichtung besuchen oder für die Kindertagespflege geleistet 

wird. 

Für Schülerinnen und Schüler gilt dies unter der Voraussetzung, dass die Mittagsverpfle-

gung in schulischer Verantwortung angeboten wird oder durch einen Kooperationsvertrag 

zwischen Schule und Tageseinrichtung vereinbart ist. In den Fällen des Satzes 2 ist für die 

Ermittlung des monatlichen Bedarfs die Anzahl der Schultage in dem Land zugrunde zu 

legen, in dem der Schulbesuch stattfindet. 

(7) Für die Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft werden pau-

schal 15 Euro monatlich berücksichtigt, sofern bei Leistungsberechtigten, die das 18. Le-

bensjahr noch nicht vollendet haben, tatsächliche Aufwendungen entstehen im Zusammen-

hang mit der Teilnahme an  

1. Aktivitäten in den Bereichen Sport, Spiel, Kultur und Geselligkeit, 

2. Unterricht in künstlerischen Fächern (zum Beispiel Musikunterricht) und vergleichbare an-

geleitete Aktivitäten der kulturellen Bildung und 

3. Freizeiten. 

Neben der Berücksichtigung von Bedarfen nach Satz 1 können auch weitere tatsächliche 

Aufwendungen berücksichtigt werden, wenn sie im Zusammenhang mit der Teilnahme an 

Aktivitäten nach Satz 1 Nummer 1 bis 3 entstehen und es den Leistungsberechtigten im 

Einzelfall nicht zugemutet werden kann, diese aus den Leistungen nach Satz 1 und aus dem 

Regelbedarf zu bestreiten. 

 

§ 29 Erbringung der Leistungen für Bildung und Teilhabe 

(1) Leistungen zur Deckung der Bedarfe nach § 28 Absatz 2 und 5 bis 7 werden erbracht 

durch  

1. Sach- und Dienstleistungen, insbesondere in Form von personalisierten Gutscheinen, 
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2. Direktzahlungen an Anbieter von Leistungen zur Deckung dieser Bedarfe (Anbieter) oder 

3. Geldleistungen. 

Die kommunalen Träger bestimmen, in welcher Form sie die Leistungen erbringen. Die Leis-

tungen zur Deckung der Bedarfe nach § 28 Absatz 3 und 4 werden jeweils durch Geldleis-

tungen erbracht. Die kommunalen Träger können mit Anbietern pauschal abrechnen. 

(2) Werden die Bedarfe durch Gutscheine gedeckt, gelten die Leistungen mit Ausgabe des 

jeweiligen Gutscheins als erbracht. Die kommunalen Träger gewährleisten, dass Gut-

scheine bei geeigneten vorhandenen Anbietern oder zur Wahrnehmung ihrer eigenen An-

gebote eingelöst werden können. Gutscheine können für den gesamten Bewilligungszeit-

raum im Voraus ausgegeben werden. Die Gültigkeit von Gutscheinen ist angemessen zu 

befristen. Im Fall des Verlustes soll ein Gutschein erneut in dem Umfang ausgestellt werden, 

in dem er noch nicht in Anspruch genommen wurde. 

(3) Werden die Bedarfe durch Direktzahlungen an Anbieter gedeckt, gelten die Leistungen 

mit der Zahlung als erbracht. Eine Direktzahlung ist für den gesamten Bewilligungszeitraum 

im Voraus möglich. 

(4) Werden die Leistungen für Bedarfe nach § 28 Absatz 2 und 5 bis 7 durch Geldleistungen 

erbracht, erfolgt dies  

1. monatlich in Höhe der im Bewilligungszeitraum bestehenden Bedarfe oder 

2. nachträglich durch Erstattung verauslagter Beträge. 

(5) Im Einzelfall kann ein Nachweis über eine zweckentsprechende Verwendung der Leis-

tung verlangt werden. Soweit der Nachweis nicht geführt wird, soll die Bewilligungsentschei-

dung widerrufen werden. 

(6) Abweichend von den Absätzen 1 bis 4 können Leistungen nach § 28 Absatz 2 Satz 1 

Nummer 1 gesammelt für Schülerinnen und Schüler an eine Schule ausgezahlt werden, 

wenn die Schule  

1. dies bei dem örtlich zuständigen kommunalen Träger (§ 36 Absatz 3) beantragt, 

2. die Leistungen für die leistungsberechtigten Schülerinnen und Schüler verauslagt und 

3. sich die Leistungsberechtigung von den Leistungsberechtigten nachweisen lässt. 

Der kommunale Träger kann mit der Schule vereinbaren, dass monatliche oder schulhalb-

jährliche Abschlagszahlungen geleistet werden. 

 

 

Das Zwölfte Buch Sozialgesetzbuch – Sozialhilfe – (Artikel 1 des Gesetzes vom 27. De-

zember 2003, BGBl. I S. 3022, 3023), das zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 22. 

Dezember 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 408) geändert worden ist 

 

§ 34 Bedarfe für Bildung und Teilhabe 

(1) Bedarfe für Bildung nach den Absätzen 2 bis 6 von Schülerinnen und Schülern, die eine 

allgemein- oder berufsbildende Schule besuchen, sowie Bedarfe von Kindern und Jugend-

lichen für Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft nach Absatz 7 

werden neben den maßgebenden Regelbedarfsstufen gesondert berücksichtigt. Leistun-

gen hierfür werden nach den Maßgaben des § 34a gesondert erbracht. 
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(2) Bedarfe werden bei Schülerinnen und Schülern in Höhe der tatsächlichen Aufwendun-

gen anerkannt für  

1. Schulausflüge und 

2. mehrtägige Klassenfahrten im Rahmen der schulrechtlichen Bestimmungen. 

Für Kinder, die eine Tageseinrichtung besuchen oder für die Kindertagespflege geleistet 

wird, gilt Satz 1 entsprechend. 

(3) Bedarfe für die Ausstattung mit persönlichem Schulbedarf werden bei Schülerinnen und 

Schülern für den Monat, in dem der erste Schultag eines Schuljahres liegt, in Höhe von 100 

Euro und für den Monat, in dem das zweite Schulhalbjahr eines Schuljahres beginnt, in Höhe 

von 50 Euro anerkannt. Abweichend von Satz 1 ist Schülerinnen und Schülern für die Aus-

stattung mit persönlichem Schulbedarf ein Bedarf anzuerkennen  

1. in Höhe von 100 Euro für das erste Schulhalbjahr, wenn die erstmalige Aufnahme inner-

halb des Schuljahres nach dem Monat erfolgt, in dem das erste Schulhalbjahr beginnt, 

aber vor Beginn des Monats, in dem das zweite Schulhalbjahr beginnt, 

2. in Höhe des Betrags für das erste und das zweite Schulhalbjahr, wenn die erstmalige 

Aufnahme innerhalb des Schuljahres in oder nach dem Monat erfolgt, in dem das zweite 

Schulhalbjahr beginnt, 

3. in Höhe von 50 Euro, wenn der Schulbesuch nach dem Monat, in dem das Schuljahr 

begonnen hat, unterbrochen wird und die Wiederaufnahme nach dem Monat erfolgt, in 

dem das zweite Schulhalbjahr beginnt. 

(3a) Der nach Absatz 3 anzuerkennende Teilbetrag für ein erstes Schulhalbjahr eines Schul-

jahres wird kalenderjährlich mit dem in der maßgeblichen Regelbedarfsstufen-Fortschrei-

bungsverordnung nach den §§ 28a und 40 Nummer 1 bestimmten Prozentsatz fortge-

schrieben; der fortgeschriebene Wert ist bis unter 0,50 Euro auf den nächsten vollen Euro 

abzurunden und ab 0,50 Euro auf den nächsten vollen Euro aufzurunden (Anlage). Der 

Teilbetrag für das zweite Schulhalbjahr eines Schuljahres nach Absatz 3 beträgt 50 Prozent 

des sich nach Satz 1 für das jeweilige Kalenderjahr ergebenden Teilbetrags (Anlage). Lie-

gen die Ergebnisse einer bundesweiten neuen Einkommens- und Verbrauchsstichprobe vor, 

ist der Teilbetrag nach Satz 1 durch Bundesgesetz um den Betrag zu erhöhen, der sich aus 

der prozentualen Erhöhung der Regelbedarfsstufe 1 nach § 28 für das jeweilige Kalender-

jahr durch Bundesgesetz ergibt, das Ergebnis ist entsprechend Satz 1 zweiter Teilsatz zu 

runden und die Anlage zu ergänzen. Aus dem sich nach Satz 3 ergebenden Teilbetrag für 

das erste Schulhalbjahr ist der Teilbetrag für das zweite Schulhalbjahr des jeweiligen Ka-

lenderjahres entsprechend Satz 2 durch Bundesgesetz zu bestimmen und die Anlage um 

den sich ergebenden Betrag zu ergänzen. 

(4) Bei Schülerinnen und Schülern, die für den Besuch der nächstgelegenen Schule des 

gewählten Bildungsgangs auf Schülerbeförderung angewiesen sind, werden die dafür er-

forderlichen tatsächlichen Aufwendungen berücksichtigt, soweit sie nicht von Dritten über-

nommen werden. Als nächstgelegene Schule des gewählten Bildungsgangs gilt auch eine 

Schule, die aufgrund ihres Profils gewählt wurde, soweit aus diesem Profil eine besondere 
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inhaltliche oder organisatorische Ausgestaltung des Unterrichts folgt; dies sind insbeson-

dere Schulen mit naturwissenschaftlichem, musischem, sportlichem oder sprachlichem Pro-

fil sowie bilinguale Schulen, und Schulen mit ganztägiger Ausrichtung. 

(5) Für Schülerinnen und Schüler wird eine schulische Angebote ergänzende angemessene 

Lernförderung berücksichtigt, soweit diese geeignet und zusätzlich erforderlich ist, um die 

nach den schulrechtlichen Bestimmungen festgelegten wesentlichen Lernziele zu erreichen. 

Auf eine bestehende Versetzungsgefährdung kommt es dabei nicht an. 

(6) Bei Teilnahme an einer gemeinschaftlichen Mittagsverpflegung werden die entstehen-

den Aufwendungen berücksichtigt für  

1. Schülerinnen und Schüler und 

2. Kinder, die eine Tageseinrichtung besuchen oder für die Kindertagespflege geleistet 

wird. 

Für Schülerinnen und Schüler gilt dies unter der Voraussetzung, dass die Mittagsverpfle-

gung in schulischer Verantwortung angeboten wird oder durch einen Kooperationsvertrag 

zwischen Schule und Tageseinrichtung vereinbart ist. In den Fällen des Satzes 2 ist für die 

Ermittlung des monatlichen Bedarfs die Anzahl der Schultage in dem Land zugrunde zu 

legen, in dem der Schulbesuch stattfindet. 

(7) Für die Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft werden pau-

schal 15 Euro monatlich berücksichtigt, sofern bei Leistungsberechtigten, die das 18. Le-

bensjahr noch nicht vollendet haben, tatsächliche Aufwendungen entstehen im Zusammen-

hang mit der Teilnahme an  

1. Aktivitäten in den Bereichen Sport, Spiel, Kultur und Geselligkeit, 

2. Unterricht in künstlerischen Fächern (zum Beispiel Musikunterricht) und vergleichbare an-

geleitete Aktivitäten der kulturellen Bildung und 

3. Freizeiten. 

Neben der Berücksichtigung von Bedarfen nach Satz 1 können auch weitere tatsächliche 

Aufwendungen berücksichtigt werden, wenn sie im Zusammenhang mit der Teilnahme an 

Aktivitäten nach Satz 1 Nummer 1 bis 3 entstehen und es den Leistungsberechtigten im 

Einzelfall nicht zugemutet werden kann, diese aus den Leistungen nach Satz 1 und aus dem 

Regelbedarf zu bestreiten. 

 

§ 34a Erbringung der Leistungen für Bildung und Teilhabe 

(1) Leistungen zur Deckung der Bedarfe nach § 34 Absatz 2 und 4 bis 7 werden auf Antrag 

erbracht; gesonderte Anträge sind nur für Leistungen nach § 34 Absatz 5 erforderlich. Einer 

nachfragenden Person werden, auch wenn keine Regelsätze zu gewähren sind, für Bedarfe 

nach § 34 Leistungen erbracht, wenn sie diese nicht aus eigenen Kräften und Mitteln voll-

ständig decken kann. Die Leistungen zur Deckung der Bedarfe nach § 34 Absatz 7 bleiben 

bei der Erbringung von Leistungen nach Teil 2 des Neunten Buches unberücksichtigt. 

(2) Leistungen zur Deckung der Bedarfe nach § 34 Absatz 2 und 5 bis 7 werden erbracht 

durch  

1. Sach- und Dienstleistungen, insbesondere in Form von personalisierten Gutscheinen, 

2. Direktzahlungen an Anbieter von Leistungen zur Deckung dieser Bedarfe (Anbieter) oder 
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3. Geldleistungen. 

Die nach § 34c Absatz 1 zuständigen Träger der Sozialhilfe bestimmen, in welcher Form 

sie die Leistungen erbringen. Die Leistungen zur Deckung der Bedarfe nach § 34 Absatz 3 

und 4 werden jeweils durch Geldleistungen erbracht. Die nach § 34c Absatz 1 zuständigen 

Träger der Sozialhilfe können mit Anbietern pauschal abrechnen. 

(3) Werden die Bedarfe durch Gutscheine gedeckt, gelten die Leistungen mit Ausgabe des 

jeweiligen Gutscheins als erbracht. Die nach § 34c Absatz 1 zuständigen Träger der Sozi-

alhilfe gewährleisten, dass Gutscheine bei geeigneten vorhandenen Anbietern oder zur 

Wahrnehmung ihrer eigenen Angebote eingelöst werden können. Gutscheine können für 

den gesamten Bewilligungszeitraum im Voraus ausgegeben werden. Die Gültigkeit von 

Gutscheinen ist angemessen zu befristen. Im Fall des Verlustes soll ein Gutschein erneut in 

dem Umfang ausgestellt werden, in dem er noch nicht in Anspruch genommen wurde. 

(4) Werden die Bedarfe durch Direktzahlungen an Anbieter gedeckt, gelten die Leistungen 

mit der Zahlung als erbracht. Eine Direktzahlung ist für den gesamten Bewilligungszeitraum 

im Voraus möglich. 

(5) Werden die Leistungen für Bedarfe nach § 34 Absatz 2 und 5 bis 7 durch Geldleistungen 

erbracht, erfolgt dies  

1. monatlich in Höhe der im Bewilligungszeitraum bestehenden Bedarfe oder 

2. nachträglich durch Erstattung verauslagter Beträge. 

(6) Im Einzelfall kann der nach § 34c Absatz 1 zuständige Träger der Sozialhilfe einen 

Nachweis über eine zweckentsprechende Verwendung der Leistung verlangen. Soweit der 

Nachweis nicht geführt wird, soll die Bewilligungsentscheidung widerrufen werden. 

(7) Abweichend von den Absätzen 2 bis 5 können Leistungen nach § 34 Absatz 2 Satz 1 

Nummer 1 gesammelt für Schülerinnen und Schüler an eine Schule ausgezahlt werden, 

wenn die Schule  

1. dies bei dem nach § 34c Absatz 1 zuständigen Träger der Sozialhilfe beantragt, 

2. die Leistungen für die leistungsberechtigten Schülerinnen und Schüler verauslagt und 

3. sich die Leistungsberechtigung von den Leistungsberechtigten nachweisen lässt. 

Der nach § 34c Absatz 1 zuständige Träger der Sozialhilfe kann mit der Schule vereinba-

ren, dass monatliche oder schulhalbjährliche Abschlagszahlungen geleistet werden. 

 

 

Bundeskindergeldgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 28. Januar 2009 

(BGBl. I S. 142, 3177), das zuletzt durch Artikel 10 des Gesetzes vom 16. Dezember 2022 

(BGBl. I S. 2328) geändert worden ist 

 

§ 6b Leistungen für Bildung und Teilhabe 

(1) Personen erhalten Leistungen für Bildung und Teilhabe für ein Kind, wenn sie für dieses 

Kind nach diesem Gesetz oder nach dem X. Abschnitt des Einkommensteuergesetzes An-

spruch auf Kindergeld oder Anspruch auf andere Leistungen im Sinne von § 4 haben und 

wenn  
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1. das Kind mit ihnen in einem Haushalt lebt und sie für ein Kind Kinderzuschlag nach § 6a 

beziehen oder 

2. im Falle der Bewilligung von Wohngeld sie und das Kind, für das sie Kindergeld beziehen, 

zu berücksichtigende Haushaltsmitglieder sind. 

Satz 1 gilt entsprechend, wenn das Kind, nicht jedoch die berechtigte Person zu berück-

sichtigendes Haushaltsmitglied im Sinne von Satz 1 Nummer 2 ist und die berechtigte Per-

son Leistungen nach dem Zweiten oder Zwölften Buch Sozialgesetzbuch bezieht. Wird das 

Kindergeld nach § 74 Absatz 1 des Einkommensteuergesetzes oder nach § 48 Absatz 1 

des Ersten Buches Sozialgesetzbuch ausgezahlt, stehen die Leistungen für Bildung und Teil-

habe dem Kind oder der Person zu, die dem Kind Unterhalt gewährt. 

(2) Die Leistungen für Bildung und Teilhabe entsprechen den Leistungen zur Deckung der 

Bedarfe nach § 28 Absatz 2 bis 7 des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch. § 28 Absatz 1 

Satz 2 des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch gilt entsprechend. Für die Bemessung der 

Leistungen für die Schülerbeförderung nach § 28 Absatz 4 des Zweiten Buches Sozialge-

setzbuch sind die erforderlichen tatsächlichen Aufwendungen zu berücksichtigen, soweit 

sie nicht von Dritten übernommen werden. Die Leistungen nach Satz 1 gelten nicht als Ein-

kommen oder Vermögen im Sinne dieses Gesetzes. § 19 Absatz 3 des Zweiten Buches 

Sozialgesetzbuch findet keine Anwendung. 

(2a) Ansprüche auf Leistungen für Bildung und Teilhabe verjähren in zwölf Monaten nach 

Ablauf des Kalendermonats, in dem sie entstanden sind. 

(3) Für die Erbringung der Leistungen für Bildung und Teilhabe gelten die §§ 29, 30 und 40 

Absatz 6 des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch entsprechend. 

 

Verordnung über die Lernmittel an allgemein bildenden und beruflichen Schulen (Lern-

mittelverordnung - LernmittelVO) vom 16. Dezember 2010 (GVBl. S. 662), die zuletzt 

durch Artikel 4 der Verordnung vom 03.08.2018 (GVBl. S. 506) geändert worden ist 

 

§ 7  

Befreiung von der Zahlung des Eigenanteils  

(1) Von der Zahlung des Eigenanteils bei Lernmitteln sind befreit:  

1. Bezieherinnen oder Bezieher von Leistungen nach dem Dritten und Vierten Kapitel des 

Zwölften Buches Sozialgesetzbuch - Sozialhilfe - (Artikel 1 des Gesetzes vom 27. Dezem-

ber 2003, BGBl. I S. 3022), das zuletzt durch Artikel 13 Absatz 28 des Gesetzes vom 12. 

April 2012 (BGBl. I S. 579) geändert worden ist, in der jeweils geltenden Fassung,  

2. Bezieherinnen oder Bezieher von Leistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch 

- Grundsicherung für Arbeitsuchende -(Artikel 1 des Gesetzes vom 24. Dezember 2003, 

BGBl. I S. 2954, 2955), das zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 24. Oktober 2010 

(BGBl. I S. 1422) geändert worden ist, in der jeweils geltenden Fassung,  

3. Bezieherinnen oder Bezieher von Leistungen nach dem Wohngeldgesetz vom 24. Sep-

tember 2008 (BGBl. I S. 1856), das zuletzt durch Artikel 7 Absatz 8 des Gesetzes vom 7. 

Juli 2009 (BGBl. I S. 1707) geändert worden ist, in der jeweils geltenden Fassung,  



 

 

20 

4. Bezieherinnen oder Bezieher von Leistungen nach § 6a des Bundeskindergeldgesetzes 

in der Fassung der Bekanntmachung vom 28. Januar 2009 (BGBl. I S. 142, 3177), das 

zuletzt durch Artikel 9 des Gesetzes vom 7. Dezember 2011 (BGBl. I S. 2592) geändert 

worden ist, in der jeweils geltenden Fassung,  

5. Bezieherinnen oder Bezieher von Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz in 

der Fassung der Bekanntmachung vom 5. August 1997 (BGBl. I S. 2022), das zuletzt durch 

Artikel 2e des Gesetzes vom 24. September 2008 (BGBl. I S. 1856) geändert worden ist, 

in der jeweils geltenden Fassung,  

6. Schülerinnen oder Schüler, die sich gemäß §§ 27 oder 41 in Verbindung mit §§ 33 , 34 

und 35 a Absatz 1 und 2 Nummer 3 und 4 des Achten Buches Sozialgesetzbuch - Kinder- 

und Jugendhilfe - (Artikel 1 des Gesetzes vom 26. Juni 1990, BGBl. I S. 1163) in der Fas-

sung der Bekanntmachung vom 14. Dezember 2006 (BGBl. I S. 3134), das zuletzt durch 

Artikel 2 des Gesetzes vom 22. Dezember 2011 (BGBl. I S. 2975) geändert worden ist, in 

der jeweils geltenden Fassung, in Vollzeitpflege, Heimerziehung oder sonstiger betreuter 

Wohnform befinden, oder deren Erziehungsberechtigte,  

7. Schülerinnen oder Schüler, die Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsge-

setz in der Fassung der Bekanntmachung vom 7. Dezember 2010 (BGBl. I S. 1952, 2012 I 

S. 197), das zuletzt durch Artikel 31 des Gesetzes vom 20. Dezember 2011 (BGBl. I 

S. 2854) geändert worden ist, in der jeweils geltenden Fassung, beziehen, oder deren Er-

ziehungsberechtigte.  

(2) Schülerinnen oder Schülern, die selbst oder deren Erziehungsberechtigte gemäß Ab-

satz 1 von der Zahlung eines Eigenanteils bei Lernmitteln befreit sind, werden die erforder-

lichen Lernmittel von der Schule zur Verfügung gestellt. § 4 gilt entsprechend.  

(3) Der Nachweis über den Bezug von Leistungen nach Absatz 1 Nummer 1 bis 5 gilt mit 

der Vorlage des „berlinpass-BuT“ als erbracht.  

(4) Der Nachweis über den Bezug von Leistungen nach Absatz 1 Nummer 1 bis 5 und 7 

oder das Vorliegen der Voraussetzungen nach Absatz 1 Nummer 6 muss der Schulleitung 

oder der von ihr bestimmten Person in der Regel spätestens vier Wochen vor Beginn der 

Sommerferien vorgelegt werden. Aus dem Nachweis muss sich ergeben, dass die An-

spruchsvoraussetzungen am 1. August des Jahres (Schuljahresbeginn) erfüllt sind. Die 

Sätze 1 und 2 gelten auch in den Fällen der Vorlage des „berlinpass-BuT“ nach Absatz 3.  

(5) Der Anspruch auf Befreiung von der Zahlung des Eigenanteils erlischt, wenn der erfor-

derliche Nachweis nicht innerhalb von vier Wochen nach Beginn des Unterrichts nachge-

reicht wurde.  

(6) Wird glaubhaft gemacht, dass die Frist ohne Verschulden versäumt wurde, kann die 

Schule die sonst privat zu beschaffenden Lernmittel bis zur Erbringung des Nachweises 

leihweise zur Verfügung stellen.  

 


